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* ■ MgchumbLlcve /
eine unzählige Menge von Klagen / insonderheit über die Richter

und Stadec / bey Demselben cingelauffen / bey der nachhero erfolgten Unter-
suchung sich auch hervor gethan / daß die Meiste Klagen nicht ohne Grund ge-
Wesen / und daß in fpecie tHCConcurs - Ullt) Criminal - Processe nicht allein UN -
verantwortlicher 2beise protrabiret / sondern auch Die Arme Unterthanen / vor -
nehmlich aber t tc incsuifiten , durch viele schwere und unerzwingliche Kosten
rainim worden .

Weilen nun Seine Königliche Majestät ein ver ' allemahl diesen (Werden
abgeholffen wissen wollen ,- So haben Sie denen Unter - Gerichten in dem
Hertzogthumb Kleve und der Graffschafft Marck folgenden kurtzen modum
procedendi vorzuschreiben nöhtig gesunden .

r .
Laßen Seme Königliche Majestät es bey demBdiA vom 24 . kebr . 1759 .

welches Dieselbe aus eigener allerhöchsten Bewegung zum Besten Dero
Armen Unterthanen zu pubüciren besohlen / lediglich bewenden :

Und wollen dem zu folge
2 . " ^

Daß in Sachen / welche Bagatellen betreffen / und wenig oder nichts
importiern ! als zum exempel lnjurien - SacheN rc . item in Schuld - Sachen /
welche sich aus 50 . Rthlr . und darunter betragen / und m jm-ibus , welche
wan Sie zu Capital geschlagen werden / sich nicht über so . Rthlr . belauffen /
kein schrifftlicher Proceß verstattet / noch Advocati admittirct I sondern der¬
gleichen Sachen durch den Richter / oder in denen Städten / durch einen oder
zwey Oeputirlen / so derer Rechten erfahren / exoKeioinllruiret mrden sollen .

3 .
Iu dem Ende soll einem jeden Parth frey stehen / sich entweder durch ein

ordentlich Memorial bey denen Unter - Gerichten zu melden / ( in welchem Fall
das Memorial durch einen reclpmen Advocaten unterschrieben werden muß )
oder aber seine Klage mündlich anzubringen / welche der Richter ohnemgelt -
lich ad protocoiium nehmen / und solcher gestalt das petitnm darnach eimich .
ten soll .

A » 4. Muß
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Muß der Kläger seine Documenta - ex quibus j seinen Memorial beyle¬
gen / oder solche dem Unrer . Richter / wan er mündlich feine Klage anbringet / ,
vorlegen . i

Wan Er solches unterlässet j muß er zusorderst angewiesen werden / die
Documenta beyzubringen .

' 5

Wird auf dieses Memorial oder unter dieses Prorocoll , das Dectetum
mit diesem Formular geschrieben :

) , Es wird t>CÖN Suchen / den N . hiedurch communiciretj cum mandato
dem petito nachzuleben / oder künfftigen . . . entweder

„ inPersohn / oder durch einen Bevollmächtigten / ( welchener behörig
„ inllruiren muß ) zu erscheinen / da dan die Sache rechtlich untersuchet
„ und entschieden werden soll : Es muß aber Beklagter seine Documen -
„ ta , welche Er zu Fundirung seiner etwa habenden exceptionen zu ge .
„ brauchen gedencket / in termino Mitbringen / auch dem insmuanten bey
, , i . Rthlr . Straffe ein Recepisle ertheilen . ; - < ■

6 .
Muß von diesem Memorial oder Protoeollo Z nebst denen Beylagen und

Deereto eine blosse Abschrifft / ( welche der Unter - Richter unterschreiben muß )
gemacher / und dieselbe dem Kläger zugestellet / auch außer denen copiai - Gebüh .
ren / nichts davon gefordert werden .

7 . ■
Stehet dem Kläger stey / ob Er dieses Decret , dem Gegentheil selber in -

llnuiren i oder solches durch die ordentliche Gerichts - Bohlen / oder durch einen
geschwornen Bohren der benachbahmn jurisdi & ion verrichten laßen wolle .

- 8 .

Wann der Kläger oder der Beklagte schrifftlich oder mündlich / diiation
bittet / ( welches zeitig gesuchet / und dem Beklagten Zwey Tage ante terminum
noti6ciret werden muß / soll es mit der Expedition und inllnuation auf die V0V '
hin beschriebene Art gehalten / und auf das Memorial oder unter das Proto - |
collum contumaciale ein anderer terminus lub praejudicio angesetzet werden .

Es verstehet sich aber von selbsten daß in Wechsel - Sachen der erste ter¬
minus praejudicialis , und dahero keine diiation verstattet / sondern in contu¬
maciam verfahren werden müsse. Wie

i
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Wie dan anch / wanin termino selbst em oder ander Theil sich nicht gleichste
det / sondern erst nähere information einziehen muß / die Sache aus einen ande -
i*m Termin außgeseyet werden kan .

9 .
Man Jemand in dem angesetzten Termino nicht erscheinet / so soll defi¬

nitive juxta petita crkandt / keineswegeö aber les pro negativa contestata gc*
halten / und dem Kläger der Beweis auferleget werden / weil die praeiurntiori
gegen den Beklagten militiret / daß Er der Schuld o§er des ffi & i geständig sey /
allensals aber sich impuriren mnß l daß Er in termino nicht erschienen / noch
seine Nohldmfft vorgetragen habe .

Wan aber das petitum an sich nnrechr ist / und contra jura , acta , vel
fadti notorietatem laufst ; So verstehet sich von silbstm / daß der Richter
dergleichar ffiibellum mcht annehmen / sondern entweder solchen zurück geben /
oder wann die Klage mündlich angebracht worden / den Kläger sofort abweisen /
oder wan die Klage angenommen werden i was recht ist erkennen solle und
müsse .

10 .

Wan in contumaciam solcher gestalt gesprochen worden / und der Ge¬
gentheil restitutionem in integrum bittet / (UiCs) justas causas resti utionis an -
führet / soli ein terminus praejudicialis darüber , eventualiter aber auch m der
Haubt . Sache zu erkennen / anberaumet / und wan die restitutio erkandL wird /
in der Haubt - Sache weiter verfahren / wan solche aber abgeschlagen wird / die
exeeution ihm zugleich angekündiget / und darnieder kein remedium verstattet
werden .

ii .
Wan der Beklagte in termino erscheinet l muß der Richter demselben die

Klage kürtzlich wtederhohlen / und dcssn Einwendungen von ihm vernehmen /
oder wan Er durch einen Bevollmächtigten erscheinet / die instruction , ttc
ihm gegeben worden / einsitzen / die Ooeumen ta durch leitn / diebenefieja juris ,
welche denen Partheyen zu statten kommen müssen / als beneficia Scti Velle¬
jani , macedoniani , excüffionis , divifionis , item die exceptiones litis in -
greslum impedientes & litis finitae , WLM dieselbe offen bahr aMtage liegen / ex
offido anmcrclLN ' und das fad um nach wahrem Reckt in struiren / sich mit kei¬
nen exceptionibus dilatoriis aushalten / sondern bloß den Grund der Sachen un¬
tersuchen / und des Beklagten seine Nohtdurfft ad protocollum nehmen :
Auch hmnachst bey der replica und duplica , wan es ttöhtig j aus gleiche

B . wehe



*ef Pag . 4 . As -
weise verfahren . Wie dätt auch keinejuramentaealumniX vel malitia? hie statt
stufst sollen ; War. auf beweis interloquiret wird / muß der Richter spedfice
dasjenige / was erwiesen werden soll / und Zu erweisen nöhtig ist i dem Bescheid eüt *
rücken . 12 .

Watt imerlo ^ mret werden muß / ' soll beyden Theilen copia interlocuti
gegen die gewöhnliche copiaies ertheilet / und jederzeit ein neuer terminus dem
interlocut Mtt inscriitt werden .

r 3 *
Wan gleich der Beklagte etwas an der Klage / oder der Kläger bey denen

exceptionibus läugtttt / welches durch Jeugen erwiesen werden muß j so seil
der Unter - Richter eine Citation an alle Zeugen aus einem Blatt unter seiner
Unterschrifft ohnentgeltlich ergehen lassen / solche dem Producenten zustellen /
welcher die Insinuation , vorhin verordneter maßen / besorgen muß / und brauchet
es hiernechst keiner interrogatorien oder weiteren deduöfion , sondern der Rich -
ter muß auf die Depofmon sofort erkennen .

WaN per requifitoriales 5 ai 8 CU ZU citiVCIt ftyN / t’Ül' ffCtt Nichts als dtt Co -
pialen bezahlet werden . 14 .

Wan die Sache solchergestalt bis zum Spruch mfiruirek worden / muß
der Richter nach seinen Pflichten und nach seinem Gewissen das Urtheil
sofort in Gegenwart der Partheyen abfassen l oder demnselben mündlich ter¬
minum publicationis fetzen 1 und brauchet es in diesen Kleinigkeiten nicht / die
Rationes der SententL zu inferireu .

Wau der Richter finden solle l daß der eine oder der andere Theil ein offen -
bahrer odertemerairer litigator sey / so stehet ihm frey demstiben nach befin¬
den mit der Straffe temerarii litigii Zu belegen .

Bey der Publication muß denen Partheyen bey Zwey Goltgulden Straffe
kund gemachet werden / daß wall ein oder der anderer Theil sich graviret befin¬
den solle / und die Summe über * 0 , Rthlr . benaget / ( dan unter 20 . Rthlr . soll
kein remedium , auch keine revision verstattet lverden / weil sonst die Kosten hö¬
her / alsdie Sache importiret / lauffen würden ) denenselben frey stehe / binnen
io . Tagen eine revillon zusychen / welches / daß ee denen Parthm gesaget
worden / unter das Protocoll noriret werden muß .

16 .
Wan ein oder ander Theil dergleichen Revision suchet / muß der Richter

binnen 8 , Tagen nachher bey 5 . Goltgulden Straffe die acta einsenden / unoder



Pag , f . | 4 >

der Revident muß die Kosten dazu binnen solchen 8 . Tagen erlegen / oder ge .
wattigen j daß der Richter mit der execution , eingewandter revision ohnge -
achter / verfahren solle .

Bey denen Ober - Gerichten aber wird es damit / wie Lishero in dergleichen
Sachen / wovon kerne Appellation verstattet ist / gehalten / und werden also
die acta bloß auf des einen Theils schrifftliche Vorstellung revidim / und wird
gleichfals nichts davor / als die Copiai - Gebühren vor den Revihon8 - Beschetd
gegeben .

r ? .
Wan ein oder der andere Theil der Urtbel kein Gnügen thun will / und

daher die execmion erkaudt werden muß / so soll das Decretum executoriale
unter das Memorial oder Protocollum contumacia geschrieben / ltnd die
Copia davon dem execrnori gegeben werden / welchem die gewöhnliche Ge¬
bühren von dem exequendo bezahlet werden müssen .

18 .
Und weil sich öffeers zutrüget / daß Jemand wegen Kranckhcit / oder Ent -

legenheit des Orts / oder sonst anderer erheblichen Ursachen nicht selbst erscheinen
will / noch kan ; So stehet einem jeden frey / einen Domestiquen , Verwalter /
oder sonst einen mit gnugsahmcr Instruktion versehenen Freund / ( wan es nur
kein Advocat oder Procurator ist i ) an seine statt zu senden ! welcher aber keinen
ordentlichen Vertrag thun / oder ad acta recessu m darff / sondern der Ricl tcr
muß aus dessen Mund durch Fragen / oder aus dessen Information das laktum
ohne alle Weitläufftigkeir instruireu -

/ Weil . aber mit denen Soldaten es diese bestndere Beschaffenheit hat / daß
dieselbe von ihren R egimentem nicht allezeit abkommen können ; So soll denen -
selben ex officio ein Advocat bestellet werden welcher des Soldaten mra gratis
beobachten und die Verhörs termine abwarten muß . Es mutz aber der Advo -
C3M8 gleichfalls keinen ordentlichen Vertrag thun / sondern der Richter muß
ausderinPormatisndes Soldattuederdes Advocatendas Paktnm instruireu .

19 .
Wan die Sache worüber geklaget wird / über yQ . Rthlr betraget / so sollen

Advocati admittirer werden . Es muß aber der Richter / wan ein Theil ohne
Advoeaten erscheinet / das Verhör nicht aussetzen . | sondern derselbe muß aus
dessen Munde / nach der oben 1i . vorgeschriebenen methode , die exceptio¬
nes ad protocollum uehlMN . > ..
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Da aber die Parthey selber verlanget / ihr einen Advocaten zuzugeben /
auch diescrwegcn nmb dilation bey dem ersten oder zweyten Verhörs termino
bittet / soll dersilben solches vcrstatttt /imd ein anderweitiger terminus angesetzet
werden . Wan aber in den gtcn termino dergleichen gebehten wird / soll keine
weitere dilation verstattet / sondern es muß die Sache ex osoicioinüruiretwer -
den ; Es verstehet sich aber vsn selbsten / daß derjenige / welcher in termino
dergleichen dilationes bittet / jederzeit die expensas termini circumcludi bezah¬
len müsse .

20 ,

In dergleichen Sachen / welche über ? a Rthlr . betragen und von einem
Advocaten unterschrieben worden / muß die Sache sofort aus Verhör gerichtet /
und daher der ersten Verordnung jederzeit eventuabs terminus bey 2 . Goll -
gülden Straffe beygefüget werden .

21 .

Es muß auch kein Advocat bey 5 Goltgu lden Straffe durch einige schlifft -
Liche Causales ot>Ct Exceptiones diesen terminum rückgängig machen / sondern
die Schrifft soll zurück gegeben und der Advocat durch ein in dorso geschrie -
benes Decret angewiesen werden / die exceptiones in termino vorzustellen/
wobey ihm zugleich die Straffe didim werden muß . Watt aber ein Unter .
Richter dieses mmrlaffen /mw entweder die Exeeptsones dem Gegentheil per
decretum ad replicandum communieiitft / oder die Straffe vergessen würde /
soll derselbe eben so viel Straffe erlegen .

Im Fall aber der Richter aus denen eingebrachten exceptionibus urthei¬
len köme / daß die Sache sehr weitlanfflig fallen dörffre / als wan bincinde viele
Documenta produciret werden / oder die Sache auf viele con - und reconven -
tions - Punden ankömt rc . So soll denen Richtern frey stehen / dre übergebene
exceptiones anzunehmen und solche per decretum dem Gegentheil ad repli¬
candum Uttd so weiter zu communieiren .

Wan aber hiernechst dergleichen ada an die Ober - Gerichte gelangen /nnd
bey deren Nachsehen sich finden solle daß die Esche sügsich bcy einem münd -
lichen Verhör oder soco oralis hatte abgethan werden können ; So soll der
Richter so wohl als der Advocat jedesmahl in 5 . Gollgulden Straffe condem -
nirct werden / und muffen beyde denen Partheyen die erhaltene Gebühren wie -
der heraus geben .

L2-. Wan
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22 .

Wan nun beyde Theile in dem Verhörs Termin erscheinen / müssen Sie /
wandle Sache in einem Tage süglrch abgethan werden kan / von Mund aus
in die Feder recensum Im fall aber des Beklagten Advocams etwas in fei -
neu exceptionibus vortragt / worüber des Klägers Advocat information vor
seiner Parrtzcy emhohlcn muß / so kan der Richter die Partheyen anwchen / ioco
oralis , von z . zu z . Tagen / oder von 8 . zu 8 . Tageu / dasprotocol1zuconrinuiren .
Welchenfals aber die Advocaten mir dem Einem Rrhlr . vor das Verhör zu
frieden seyn / und vor die locoorabs zu übergebende Schrifft nichts besonders
fördern können .

Wan die Sache in einem Tage nicht vorgetragen werden kan / und beyde
Advocati dann einig u \) ti ; 0o stehet dem Richter frey / die Sachefoco oralis ,
von ; . zu g . Tagen / odervon 8 zu 8 . Tagen / zu verweisen . Es mühen aber als -
dan dle Advocaten gleichfalls vor das Verhör und die beyde Schriffttn nichts
als den geießtm Emen Rthlr . Nehmen .

Es ist aber m diesem Falle mehr nöhtig / daß die AdvocZren den loco ora¬
lis einzudringenden Satz Persthnlich übergeben / sondern sie müssen solche »
dem judici in duplo einschicken / welcher dem Gegentheil den Satz durch ein
blosses daraus gesetztes communicetur zufertigen MUß .

LZ .
Wan aber der Advocat über Land gehet / wird ihm die Fuhre / wan der

Client solche nicht selber schicket / bezahlet j und derselbe überdem von dem letzte -
ren beköstiget : Wan Er aber in einem Wirts - Hause oder anderswo geiperset
wird / werden ihm nickt mehr / als Acht Groschen vor jede Mahlzeit paiiiw .

Wan der Advocatus etn mehrers an Gelde oder Geld Wehrrs / als an
Viämlien , oder es mag sonst Nahmen haben / wie es will / wan es ihm auch
ultro oFeriret wird j nimbt / soll Er nicht allein quadruplum dem pilco erlegen /
sondern auch cassim werden .

2“4 »
Die Unter » Richter müssen in dmen grossen AmrernundStädttn / wo viele

? roceüe jeyn / wöchcnttichJweyTage , heständtgeGerrchls Tage dev f . Gestgu ! .
den Strasse benennen / und sticke pubiiärcn lassen i auch bey gleicher Straffe
präcise des Vwrgcns nmb 9 . Uhr sich daselbst emfinden / und alle vorkom¬
mende Sachen alsdan expeäwen .

In denen kleineren Städten und Amtcrn / und wo wenig Processe vor .
Handen / muß alle Wochen wenigsten ein gewisser Tag zu dem Behueffbe -
nant und festgesetzet werden .

C. if
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, ■ 25 .
Da auch über die Concurs - und Inquifitipns - Processe sehr gtklagtt

worden / daß bchdenm ersten die Gerichts - AdvocLten - und des Contradicto-
Äs - Gebü ^ rm den größesten Theil des Vermögens absorbiern / und endlich /
wan der Process Jehen / Iwantzig bis Dreyßig Jahr gewehret / denen Armen
ereäiroren das leere nachsehen gelassen / und alle ihre Kosten nmbsonst äuge -
wandt wordenAls wird denen Richtern yiedurch ernstlich anbefohlen /

( I . ) Die Alte Concurs - Processe unverzüglich Vorzunehmen / und dasje .
nige / was nach der Concurs - ordnung zubesorgm nehrig / zu veranlassen ;
Die etwa vsrgangene Mängel Zu corrigiren / und mit dem Contradictore ,
denen Greditoren derer Advocaten sich zusammen zu thun / und nebst Ihnen
Äittel und Wege auszufinden / wie diese Alke Processe 7 mit Hindansetzung
aller unnöhligen incident - puncten , in dem gegenwärtigem lösten Jahre /
zum Ende befördert werden mögen . .

( r . ) Damit aber Seme Königliche Majestät / auch gewisse Nachricht er-
hallen wögen / ob die Alken Concurs - Procelle nach Dero allergnadigstm
Intention zum Ende befördert worden ;

So follem jeder Richter bey 50 . Gollgulden Straffe am Ende des
Deeembris an Seine Königliche Majestät berichten / wie weit es mit diesen
Alten Concurs - Processen gekommen / und wer allenfalls an der Verzögerung
Schuld sey ?

( $ . ) Wan sich finden solle / daß die Contradictores oder die Advocaten
Schuld ander Verzögerung seyn / sollen dieselbe nicht allein alle vorhin ans
demConem -s erhaltene Gebühren herausgeben / sondern aüchgar cassiret
wördm .

( 4 . ) Damit aber diese Alle Processe desto mehr bsschlenniget werden
mögen . So sollen künffng weder die Gerichre noch der Contradictor , noch
die Advocaten derer Creditoren , bey Straffe dtk Cassation , UNd an statt des
quadrupli , ( welches dem Fisco anhtimb fallen soll ) das gerttlgste an Gebühren
fordern oder nehmen / fondern alles bis zum Ende des Concurses und würck .
sicher diftribmion ausgesetzet werden / wie unten mit mehreren disponiret wer .
den soll .

Wan aber der Contradictor zugleich Curator ist / muß derselbe alle aus
dem Concurs emgehobme Gelder Mshnahrlich dem Gerichte bey seinem
gelcistmm Eyde anzeigen / und nmb deren Versiegelung bitten .

Würde der Contradictor solches Nicht thun / soll Er nicht allein aller seiner
Gebühren verlustig erklahret / sondern auch zugleich als einMeyneydiger ge -
stmifttmerden ; Die

*
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öfe Fiscale wMCbty denen Ober - Gerichten interveniendo dahiss sehM
müssen / ob der Debitor einen Vorschlichen Ban quer out gmacfjeti müssen nichts
an Gebühren pratendirctt / als bis alle Creditores befriediget seyn . '

( ? • ) In dentl ? kürgfligen Concurs - Procetten muß der Richter die Con -
tfin - Ordnung beständig vor Augen haben rmd davor .sorgen / . daß ' der Procesc
nach denen darin vorgeschriebenen krincrpüs eröffnet / em inveiuLtium verM
figet / Creditores c - tirtt / ein Contradictor oder Curator V0N dMkNselbtN stet
majora erwehLel / die Coucurs - Acta mchL / wre bishero geschehen / durch ein.
ander gewochen / ssnoern eines jeden Creditoris actatzemders -geheffm t ump
keckEttdej uerContradiaor angehülrcn werden / mrt einem jtdemCredixorE - die
qualitatem ;5c- veritatem debiti , ttt eitlem besonderem protoeollo ad duplieuni
usque p Verhandeln / wo bey einem jedem Creditori frey stehet / wanver Goq -
tradictor etwas verfthkn feite / solches iu continenti p scstpliren . . ’ f

( 6 . ) Wan die Sache m einer definitiva inscruiretlst / mw es wegen Ab-
fasslMg der Clascsccations - und PriorikLtL - dlrthel / wie auch wegejMrKHW
wie in der Neuen Conscitmion versehen / verfahren werden . - ^ ^ b

( 7 J Wan der Richter oder die Advocaten nicht überall nach der Coneurs -
Ordnung und dieser Vorgeschriebenen Methode verfchrer ; f follerrkreselbt von
dem Unhels - Fässer ihrer GMl ) rettverWig.MalM -sM

^ erkandt werden . - ^ ;
' 26 . - • ■ ' ■ ■

Was die Criminal - Prveesce bettisst / so hat die Erfahrung leyder- D
zeiget / daß derjenige / welcher etwas in Vermögen har / Er mag schuldig oder
unschuldig befunden seyn / durch tne unerhörte Kosten derer Fiscäle und Um
ter - Gerichte / rMniret worden . Urw werden also - ^

( I . ) Alle Fiscale und Unter ' Richter hiedurch ernstlich ermähnet / die
Crimina1 - Ordnung. pf0rderst zum Fundament dem Inquisttionen zu fetzen /
und alle umwhtige WeMänffligkeiten zu Vermeiden . M J .

( 2 . ) Es müssen künfftig zu Erspahrung der Kosten / alle zur Inquisition
gehörige Protecolla originaliter adacta geleget / oder wart fcCT Actuarius U \ M
leserliche Handt hat / eine leserliche L opey unter des Richters und Actuarii
Mterschrifft aus ihre Kosten ad acta geleget werden / mt> sott also vor HerM. -
chen Copiaiien Nichts weiter pasciret werden .

( Z . ) Es soll keinem Richter erlaubet seyn / durante inquifitione . das ge*
rmgste von Gerichrs - Gebühren zunehmen / sondern Er muß selche ,wan sie
zum Spruch fertig ist / denen actis beylegen / und darüber erkennen lassen .

Würde
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Würde er ein mehrers / als in der zu publicirenden 8porml - Ordnung enthal¬
ten / ansetzen ; Soll Er nicht allein verleiben verlustig erklähret / sondern auch
das duplum kisco zuerkanvt werden .

27 .

Nachdem Seine Königliche Majestät bey denen übrigen GoilegnsDero
Landen die formalia introducendae appellationis abgeschafft / auch in der
Neuen Gonftiturion $ . 98 . solches deutUch versehen ist / so müßen die Unter-
Gerichte / wan von ihrem Beschew oder Urtvel an das Hc -ft - G erlcht in causis
appsllabilibus appellimfOfcÜ’ in causis rcvisibilibus ttcr cvision gejuchtt worden /
ex officio binnen Acht Tagen / ä die interpositse appellationis , oder petitae re¬
visionis , die acta an das Ober ' Gericht einsenden ; Es muß aber- der a ppellan t
bey interposition der appeliation das Post . Geld erlegen / oder gewärtigen / daß
solches sosortmedianteexecutionebeygerrrebenwerde / damit bmnendenenge -
setzten Acht Tagen scta eingeschicket werden können ; Wan aber durch die exe -
cuüon die Kosten binnen sothaner Ieil nicht zu erhalten seyn / soll die appella-
tion ipso jure vor erloschen gehalten / und das Urrhel zur execmion gebracht
werden .

Es stehet auch dem Appellanten frey / seine Gravamina entweder in der
lnterposirions - Schrifft oder bey denen Ober Gerichten zujusilsiciren : Es kau
aber diejerwegen kein terminus festgesetzet werden / weil ter Appellante zeit
genug hat / ehe und bevor die Re - undoorreiatfonesverfettiget werden / seme
justification zu übergeben / zu geschweige » , daß die Ober . collegia angewiesen
worden / die remedia nicht leicht zu versagen .

28 .
Weil auch darüber geklaget wird / daß wan Berichte von denen Unter -

Gerichten erfordert werden / dieselbe keine oder wenige resiexion daraufmachen /
keine recipisse ertheilen / dieKeforiptabey fetten legen / und manmgmahj in jähr
und Tag selbige nicht erstattet ; / bis endlich verschiedene excitatoria nud man¬
data poenalia mit grossen Kosten der Unterthanen expediret werden müssen ;

Als befehlen Seine Königliche Majestät denen Unter - Gerichten / denen -
jenigen / welche Ihnen ein Rcscript praesenti reu / ohttweigerlich und sofort ein
decepisse bey l O . Goltgulöen Straffe zu ertheilen / und bey ( den derselben
Siraffe / höchstens binnen 8 . Tagen / den erforderten Bericht abzustatten / die
verlangte Acta einzuschicken / und dasjenige /was Ihnen befohlen worden / zur
executioa zubNttgM .

Wan solches nicht geschiehet / müssen die Ober - Collegia nicht mehr / wie
bisher geschehen / blosse excitatoria oder mandata poenalia reiterata abgehen

lassen
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lassen / sondern Zugleich die execution ratione der ersten Strasse verodueu / und
dadwch ihre authorit 'dt bey denen lÄtter - Gerichten mailireuinu . .

Würden die Ober - < olkgia hierunter säumig seyn / und darüber bey Seiner
Königlichen Majestät Älageueinlanssen / soll der Oecernenr die i O . Goltgul -
den erlegen ; Wie dem auch künfftig nicht mehr von denen PanlMU / welche
dergleichen exciraroriaexrrabiren müssen / sondern von denen Richtern die thantz .
rey - Gebühren geforder t werden tollen .

Im übrigen könne ; ; die Richter unter dem prsctexr , daß die Sache nicht re -
visibilis oter appejlabilis sey / die Emffndmrg der ^ 6reo Nicht austttzcn / weil
eines theils es nicht aufihr / sondern aus des Ober > Loi legn jud -cium yrerun .
rer ankomr / anderen theils das ffdmium tüperiu ^ die prachumption vor sich hat/
dal ) Seidlgcs wieder diejura kein remellmm verstatten werdest drum ; thelrS
dre Oder - Gerichte bcsngt seyn / auch in den er ; Sacken rc perqudicära abgethan
seyn i nachzusehen / cb der Judex ülcva U nach denen Ordnungen versichere , habe /
damit derselbe man es r - ichr geschehen j fkivascLtentia , gestrafftL irctcai könne .

2 9 >
Es wird auch lehr darüber gc klaget / daß mn die Sacke zur execution

koml i a ! sdarr der Or « - cck8 erst von neuen anfangr / mdmr die Richter unter dem
pfLrexc Qouclvm cenikituri lrqmcii verhöre auch wohl gar teriniuosZur Ver¬
suchung der Güte ansetzemrmd lliianoaer verstatten ^ Wre vm mcl) drePar .
lheyen selbst durch ungcgrüudctes Vergebe ! : einer ckomperrssnou öder 5 olutiou
bey dem Richter / die txeeuti©n auszuhalten fm ; er.. W ct ! aber solcher gestalt

jestat /
( I . ) Daß keine execution von dem Richter angeordnet / noch von bem Ad -

vocaten gesuchet werden solle / als wan vorher ein uckllgcs jiquiduiu OGN -
stituivet worden / gestalten es damit / wie in der Neuen choQUimriou § . p6 .
versehen gehalten werden muß .

( r . ) Die hinter - Gerichte müssen /' wall dieses liquidum constimiret ist / die
execution , ohne Verstatlung einiger dilation , binnen der in denen Rechten
und Landes Verfassungen gesetzten Jett verrichten / auch

( 3 . ) Unter teil ! praet ext eine ? compensation oder folution solche nicht aus '
setzen / ee warcdan l daß der Debitor nach Anleitüugdke Reuen cherrlriwrioti
§ . die Eigenhändige und klahre auiluug des Creditoris produeirrc / ittid
sich zu schweren eßerirte , daß Er vor der letzten 8ement2 keim Wissenschafft
davon gehabt habe .

D . 4 - IM
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( 4 ) Im Fall die Unter - Richter wieder diese Verfassung die execunon
aufschieben u . w dieserwegen Klagen bey venLN Ober - Gerichten einlauffenwer -
den / sollen diese acta abfordern / und nicht allein dre execution durch die zu be¬
stellende Land - Remer selbst verrichten lassen / sondern auch die Richter mit
io . bist so . Golrgulden bestraffeu .

( f . > Und da auch bey denen externiorem gräuliche Excesse vorzugehen pfte - v
gen / und unter anderen die Vögte über ihre Gebühren / essen und mucken ver -
langen ; So toll dieses alles abgeschaffet werden / und muß sich der Vogt mit
demjenigen / was in der äporml - Ordmmg fest geftyetwerden wrrd / bey Straffe
der Karren / vergnügen .

30 ,

Wan Soldaten bey einer Sache interessim f̂ n / sollen die Richter alle
Mühe anwenden / derglerchen Sachen zu vergleichen / oder bey einem Verhör
abzuthun / und müssen von denenselden / ( wan sie vor sich oder ihre Eltern / nicht
aber wan sie ver ihre übrige Verwandten / oder ex jui- e ceslo , agiren ) keine
Gebühren genommen werden .

Zr .
Es müssen die Bürger und Baumi / wan sie nichts sonderliches im Ver -

mögen haben / nicht mir Geld - Straffen / sondern mit Gcfangnüß oder anderen
ardirrairm Straffen beleget / und vor deren CoiRrvaeion gesorget werden .

Es müssen die Unter - Gerichre auf ein jedes Memorial , ProweoN , Ur -
thel rc . oder wobey sonst einige Gebühren zu nehmen erlaubet ist / die Gebühren
notirm / und wan die Sache zurinrowlarionkcmt / die ^ peeisication davon ex -
trahire » / und beylegen .

Warr beydes nrchrgefchiehet / soll nicht allein der Unter - Richter jedes mahl
Einen Gottgulden Straffe erlegen / ssndern auch der Parthey dasjenige / was Er
von thr gehoben / restimircu / und müssen die Oder - Collegia , wan aätabey Ihnen
etnlauffen / darauf mit reüeöbrcn

33 -
Die deponirte Gelder müssen nicht in der Richter Verwahrung allein blei -

ben / sondern in der Scheffen Lahde gcleget / und dem Richter ein Schlüssel / dem
Scheffen aber der andere Schlüsse ! dazu gegeben werden / und wan solches der
ihnen ertheilten interims - instruction gemäß noch nicht geschehen / und jemandt
solches denen Ober - Collegiis anzeiget / sott dcr Richter ohne Gnade caKret
werden .

Gleicher -
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Gleicher gestalt müssen auch bey den Stätten dergleichen Gelder / unter eben
derselben comminarion Irveyeu aus dem MaZiibrar und Gerichten in Ver¬
wahrung gegeben werden .

3 4 »
Weil die Unter - Gerichts Advocaten , haubtsächlich aber die Fuschcr /

welche die Rechte nicht veriteyen / und dennoch Memorialien und Schachten
verfertigen I wohl die grössste llhrsache / daß die ? roec-üe so wcittär steig uud jo
kestbahr werden ; So wollenSeme Königliche Majestät /

( I . ) Daß alle diejenige / welche nicht ikentiam proponendi haben / als
Schul ■Meister Küsterrc sich der Verfertigung der Memorialien und Schuff -
ten bey Erraffe der Karren euthalten sollen .

Im Fall auch ein Advocac dergleichen Schrifften urfcrscfre . bcn / und
nachher sich finden wurde / daß das Memorial oder die Schusse m . jerwlich / oder
etwas concrachra 6c aQa düNNUM enthalten sey / so soll der Concipient
zur Karren gebracht / aber auch der umerjchrcrbeude Advocat jederzeit mrr ) .
des i o . Gottguldm Scxaffe beleget werden .

( r . ) 2 öan ein /rdvocar ohne Grund sich über die Unter - Gerichte bey
denen Ob - r Collegiis delchwereu sötte ; So muß reclelde nicht allein der Par¬
they dr ? erhaltene Gebühren rettimircnjsondern auch / man üLta aus dersscichen
ungG ündere Vorstellung avoeirer worden / die Post - Gebühren und über -
dem r . bis 10 . Golrgulden Straffe erlegen -

Es soll auch gegen derglercl ^cn Straffen kein Kemedium verstattet / sondern
soserr die executmn erkaudt wttdcu .

( z ) Da auch ewige Ad ? ocaten bey denen Umerund Ober - Gerichten / die
Memorialien nicht allein ohne Noht sehr wertiäuffttg zu machen / jdndcn - auch
zu Vermehrung der Copial - Gedühmr allec ar ; d mwöyügeauch tu denen atm
schon befindliche Beylagen anzuschlicssen psicgeu , So müßen die Cdlegia und
Gcrlchre / man sie dieses finden / den Advocamm jederzeit nur i . bis s . Gott -
gülden Straffe belegen / und ihu zugleich antzalten / dre erhaltene Gebühren Ut
Parthey zu reltimircu .

( 4 . ) Wau an das Hoff - Gerichte in Sachen / so über jo . Rtk -lr fern / . ppd -
liret / Uttd termmus pur juiHficaiion angesetzet wird / muß der Umer . Genchls '
^ dvooar fttM rnannal atte : : Ntbst eMN vollstäuttgerr infotmot . on aa cw. em
rnLlcve wohnenden ^ dvocaren fchtchen / damit derselbe / weil just «fit : to¬
nes mchremheiiemündlich oDcr loco ©ralis gcichehenmuffen / im stände seyn mo -
ge 1 die Sache aus eiste vermmsstige und legale An vorzutragen : Es stll aber der
Advocat im * cutc solche information Nlchr mehr als nach Wichtigkeit der
Sachen er . oder höchstens ic Gr . zu nchmendesugt styu . ( 5 . )
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( 5 . ) Wandte Unter . Gerichts hdvocat sich durch oie vorhergehende War -

^ ävocaren abzuschaffen .
( 6 . ) Watt em Advocat arm ist / Md die verdiente und ihm RAirrttGeld

hero geschehen / verschleppe ! : ; So scllen alle und jede Richte : m denen Civil -
Sachen erne Tabelle nach dem sub No . t . beygelegtem Schemate , am Ende
eines jeden Jahres auf ihren Eykc an die Ober Collegia einschicken / damit
solche ohnfehldar gegen den folgenden 8 . jamiarü daselbst eintreffen möge .

in Cau6§ bleibt esmchlaüem beyder in dem ktlicK vorn 9ten
Jan 11756 gemachten Verordnung / eaß nehmlich die Finale und Unter - Ge -
richte bey Vier Rrhlr . Straffe aUcMohuadteine Lpecche ^ cion nach dem ge -
dachtem F6löb beygedrucktem Schema lernn Ober « Collegiis übergeben
müssen / sondern es seyn die Unter - Gerichre und Fifäle auch schuldig / eine Ge¬
neral - Tabelle von allen Criminal - 0 aiten / welche in diesem Jahre vorgekom -
men / nach eben sowanem s ^ emate , welches zu geschwinder Nachricht noch -
Mahls sub No . 2 . hiebey gedruckt ist / am Ende des Jahres an die Ober >Collegia
bey gleicher Straffe einzusenden .

Die Ober . Collegia müssen diese Specificationes etlichen Nähten unter die
Hände geben / und wan etliche Sachen zu lange gcwehm haben / Nachricht
davon einziehen / und beyde Specificationes nebsi ihrem Gutachten am nen
Martü jedes Jahres bey l O . Goltgulden Straffe an Uns einsenden . Uhrkund .
lich Allerhöchsigedachter Seiner Königlichen Majestät Eigenhändigen Unter -
schnfft und beygedruckten Königlichen Jnsiegels . So gegeben und geschehen
Berlin den i9ten April 1759 .

mmg und Straften nicht bessern / die Sachen nicht deschleuniqen . d ' c viele unnöh .
tige wcuiäuftkkge ^ und mit gmitz unnützen Beylagen angefüure ^ lemoi- ralien ab -
schaffen / die Ober - Gerichremir ungegründereu Klagen weiter behelligen / so
werden Seine Königliche Majestät reiblvircn ; t tc sämrliwe um er - GcrichlS-

Straffe nicht erlegen kau / mus ) Er mit Gefängnün b-ey Wa - str und Brod ge .
straffet / zum zweyten mahl aher cassiret werden .

_ u -
Damit aber Seine Königliche W - ajcst .lt rer sichert fern mögen / das; die

Richter die Procelle nicht mehr aus erne so unvcranrwerrlichc weise , wie bt§.
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Tabelle nach welcher dic Nachrichten weg!« der schwebciirctl crimwch - Prceefle in denen
Provintzien zu Lnreres Mre cwgejantk werden leilen .

Nahmm ^ Rahmender
des Richters
-dtt kilcals .

^ nquiücev .
Nahmen des

Delicti .
Wandle Inqui Gckttrzumjl >bdie6eve
ürion aitvicjan - erslcmnahl ! rallnquüi - yj
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und wie fcct Jn -
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Met .
worden .
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IU « Ute m ad Nut dtiN 'i ' k 1 i- t leniion ZUM
arueulos ! weiß super
cüßteiüufc

■ l
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vap. e .tttt oderzm ^ on -
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j fcieSentcntz

publiacct
worden.

C bimt Hf a « In¬
quisite ütcrio -
iemdesensicne
gejuchtunddarzu i
tttjMttworUtii

WaydasUtthsl .
zvr - »ecvtü«

gcdlacht wttvm.
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